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Präambel: 
Der Markt Velden erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) und der zum Zeitpunkt des Erlasses gültigen 
Fassungen des BauGB, der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) diesen 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „GE Kleinvelden“ Deckblatt 3 als 
S a t z u n g. 
 

  

   

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Als räumlicher Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan i.d.F. vom 
11.02.2026 einschließlich textlicher und planlicher Festsetzungen. 
 
§ 2 - Bestandteil der Satzung 
Als Bestandteil dieser Satzung gelten der ausgearbeitete Bebauungsplan 
sowie die textlichen und planlichen Festsetzungen. 
 
§ 3 - Inkrafttreten 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
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Die Änderung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Kleinvel-
den" durch Deckblatt 3 erfolgt gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung und wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB durchge-
führt. Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird ent-
sprechend § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB in vorliegender Situation abgesehen. 
 

 
1  Aufstellungsbeschluss 

Der Markt Velden hat in der Sitzung vom 11.09.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Än-
derung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Kleinvelden" 
durch Deckblatt 3 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ orts-
üblich bekanntgemacht.  
 

2  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Deckblattes 3 zum Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 24.09.2025 hat in der Zeit vom 10.10.2025 
bis 07.11.2025 stattgefunden. 
 

3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Deckblattes 3 zum Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 24.09.2025 hat in der Zeit vom 10.10.2025 
bis 07.11.2025 stattgefunden. 

 
4 Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Deckblattes 3 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan in der Fas-
sung vom 12.11.2025 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.12.2025 bis 05.01.2026 öffentlich ausgelegt. 

 
5 Satzungsbeschluss 

Der Markt Velden hat mit Beschluss vom 11.02.2026 das Deckblatt 3 zum Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 11.02.2026 
als Satzung beschlossen. 

 
 
 

Markt Velden, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 
6 Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 

Markt Velden, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 
7 Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss zum Deckblatt 3 zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. Das Deckblatt des Bebauungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag zu 
den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten 
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Das Deckblatt 3 zum Bebau-
ungsplan mit Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird 
hingewiesen. 

 
 
 

Markt Velden, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 
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Fläche: 22.990 m²

Freiflächenphotovoltaik 1

WH: 
max.3,50 m

--
GFZGRZ

max. 0,5

WH: 
max.3,50 m

--
GFZGRZ

max. 0,5

Fläche: 6.105 m²

Freiflächenphotovoltaik 2

GFZ

WH: 

Fläche: 2.536 m²

DF: 

DN: 

GRZ
max. 0,6 max. 0,8

max.10,0 m

SD    25°
PD    max. 10°

SD, PD, FD

7 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (ART. 81 BAYBO) 
7.1 Gestaltung der Gebäude und baulicher Anlagen 

Gewerbegebiet 
Dachform: Satteldach (SD)/ Pultdach (PD)/ Flachdach (FD) 
Dachneigung: max. 25°; 
Dachdeckung: alle harten Deckungen sowie Foliendach und Gründach; 
 Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut, 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Hinweis: 
Wird bei Verwendung von Zink-, Blei- oder Kupferbedeckung die Gesamtfläche von 50 m² überschritten, sind 
ggf. zusätzlich Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Bei beschichteten Metalldächern ist die DIN 55634 bzw. die 
Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende 
Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist mit dem Bauantrag vorzulegen. 
 
Sonstiges Sondergebiet 
Dachform: Satteldach (SD)/ Pultdach (PD)/ Flachdach (FD) 
Dachneigung: max. 25°; 
Dachdeckung: alle harten Deckungen und Gründach; 
 Zink-/ Blei- und Kupferdeckung ist unzulässig; 
Dachüberstand: Ortgang und Trauf max. 1,00 m; 
Dachaufbauten: unzulässig; 

 

A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 
 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS.1 NR.1 BAUGB) 
1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Für zulässig erklärt werden folgende Nutzungen des § 8 BauNVO: 
 Gewerbebetriebe aller Art, 
 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
 Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften. 
 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 Tankstellen, 
 Anlagen für sportliche Zwecke, 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
 Vergnügungsstätten aller Art, 
 Logistikbetriebe, 
 Lagerhäuser und Lagerplätze 
 großflächige Einzelhandelsbetriebe zur Nahversorgung. 

 
1.2 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Zweckbestimmung: SO Freiflächenphotovoltaik 
Fläche für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien – Sonnenenergie 
Zulässig sind nachfolgende Anlagen und Einrichtungen zum Zweck der Stromgewinnung aus 
Sonnenenergie einschließlich der für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen: 
 Photovoltaikmodule (starr, ohne Nachführung) einschließlich Aufständerung (ohne 

Betonfundamente) 
 Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation / Batteriespeicher. 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund-/ Geschossflächenzahl 

Nutzung 
Grundflächenzahl (GRZ) 
§ 17 i. V. m. § 19 BauNVO 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
§ 17 i. V. m. § 20 BauNVO 

GE max. 0,6 max. 0,8 

SO max. 0,5 -- 

Hinweis nach §19 Abs. 4 Satz 1, 2 und 3 BauNVO: 
Gewerbegebiet: 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Zubehöranlagen für Garagen/ Carports/ 
Nebenanlagen/ Stellplätze und deren Zufahrten um 50 v.H., höchstens jedoch bis zu einer Grundfläche von 
max. 0,6 im WA und max. 0,8 im MDW überschritten werden. 
Sonstiges Sondergebiet: 
Bei der Berechnung der Grundfläche sind jeweils die von den Modulen und sonstigen baulichen Anlagen 
überragten Flächen anzurechnen, nicht jedoch die unbefestigten Wege bzw. Abstandsflächen zwischen den 
Modulreihen. die Modulaufstellung innerhalb der Baugrenze muss so erfolgen, dass mindestens 3,0 m breite, 
besonnte Streifen zwischen den Modulreihen verbleiben. 
 

2.2 Höhe baulicher Anlagen 
2.2.1 Wandhöhe / Modulhöhe 

Gewerbegebiet: 
Gebäude und bauliche Anlagen max.  10,00 m 
 
Sonstiges Sondergebiet: 
Betriebsgebäude Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation / Batteriespeicher max.    3,50 m 
Modulhöhe – Moduloberkante (Modulkonstruktion einschl. Aufständerung) max.    3,50 m 
                    Modulunterkante (Modulkonstruktion einschl. Aufständerung) max.    0,80 m 
 
Die Wandhöhe im Gewerbegebiet ist zu messen ab FFOK-Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt der Außenwand 
mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 
Die Wandhöhe bzw. Modulhöhe im Sonstigen Sondergebiet ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis 
zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der 
Wand bzw. der Modulkonstuktion. 

2.2.2 Bezugspunkt der Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Der Bezugspunkt zur Definition der Höhenlage des untersten Geschosses (FFOK-Erdgeschoss) 
orientiert sich jeweils an den Grundstücksgrenzen gemäß Planeintrag am Niveau der 
Erschließungsstraße. Eine Höhendifferenz von max. 0,5 m ist zulässig. 
 
 

3 BAUWEISE (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Im gesamten Baugebiet gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
 
 

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen gemäß 
§ 23 Abs. 3 BauNVO geregelt. Gebäude und bauliche Anlagen sind dabei nur innerhalb dieser 
Flächen zulässig. Auf die Festsetzung durch Planzeichen zu Baugrenzen wird Bezug genommen.  
 
 

5 VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB) 
5.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Die Straßenflächen innerhalb der Straßenbegrenzungslinie werden als öffentliche Verkehrsflächen 
festgesetzt. Die Höhenlage orientiert sich dabei am bestehenden Gelände. Abweichungen der 
Höhenlage sind dabei in dem Umfang zulässig, wie es die technischen Anforderungen der 
Erschließung erfordern. 

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen neue 
Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune 
sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht 
angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig 
dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände 
gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der 
Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung 
abzustimmen. 

5.2 Private Verkehrsflächen 
5.2.1 Zufahrten 

Die verkehrliche Erschließung der Grundstücke hat ausschließlich über die im Bebauungsplan 
ausgewiesenen Ein- und Ausfahrten zu erfolgen. Die Lage der jeweiligen Grundstückszufahrten 
kann dabei im Bereich des Sondergebietes variieren. 

Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zur Bundesstraße B388 und zur 
Staatsstraße St2087 sind nicht zulässig. 

Die Höhenlage orientiert sich dabei an der öffentlichen Verkehrsfläche sowie am bestehenden 
Gelände. Abweichungen der Höhenlage sind dabei in dem Umfang zulässig, wie es die technischen 
Anforderungen der Erschließung erfordern.  

5.2.2 Stellplätze 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind ausschließlich innerhalb der im Bebauungsplan ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) auf den jeweiligen Baugrundstücken anzuordnen. 
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich dabei entsprechend der Stellplatzsatzung des 
Marktes Velden in der jeweils gültigen Fassung.  
Hinweis: 
Der Stellplatznachweis ist abhängig von der tatsächlichen Nutzung und im Zuge der Einzelgenehmigung 
nachzuweisen. 
 

6 DEZENTRALE NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 
Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Versickerungsanlagen zur Sammlung sowie ggfs. zur Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers zu errichten (dezentrale Rückhaltung sowie Versickerung von 
Niederschlagswasser). 
Die Rückhalte-/ Versickerungseinrichtungen sind in Form von oberirdischen Becken oder Mulden 
bzw. als unterirdische Zisternen oder Rigolensysteme auszubilden. verschmutztes Regenwasser ist 
vor der Einleitung auf den einzelnen Baugrundstücken entsprechend zu behandeln (Merkblatt DWA-
M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser). 
Hinweis: 
Ein Nachweis der Dimensionierung hat in den nachgeordneten Verfahren auf Ebene der 
Entwässerungsplanung zu erfolgen. 
 

7.2 Abstandsflächen 
Die Tiefe der Abstandsflächen innerhalb des Geltungsbereiches bemisst sich ausschließlich gemäß 
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. 
Ausnahmen hierfür bilden die grundstücksnahen Einfriedungen im Bereich des Sonstigen 
Sondergebietes. In diesem Bereich ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB ein Mindestabstand von 
0,50 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten. 
 

7.3 Einfriedungen 
Art und Ausführung: Metallzaun/ Maschendrahtzaun/ Industriezaun/ lebende Zäune; 
 die Einzäunung ist so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine Barriere 
 darstellt (mind. 15 cm Bodenabstand); 
 im GE entlang Gewerbering, Bundesstraße B388 Einzäunung unzulässig; 
Höhe der Einfriedung: SO Freiflächenphotovoltaik: max. 2,50 m ab fertigem Gelände inkl.  
 Übersteigschutz 
 Gewerbegebiet: max. 1,20 m ab fertigem Gelände 
Sockel: unzulässig, davon abweichend sind betonierte Sockel in Torbereichen  
  zulässig. 
 

7.4 Gestaltung des Geländes 
Das Gelände innerhalb des Geltungsbereiches darf nur in der Form verändert werden, wie es 
hinsichtlich der festgesetzten Nutzung erforderlich ist. Das Geländeniveau hat sich dabei am Niveau 
der jeweiligen Erschließungsstraße zu orientieren. 

Abgrabungen/ Aufschüttungen 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind Abgrabungen bis zu max. 1,50 m und Aufschüttungen bis zu 
max. 1,50 m zulässig. 

Ein unmittelbares Aneinandergrenzen von Abgrabungen und Aufschüttungen ist unzulässig. 

Stützmauern 
Art und Ausführung:  Sichtbeton/ Natursteinmauern/ Steingitterkörbe (Gabionen); 
Höhe:  max. 1,00 m ab fertigem Gelände, 

Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Baugebietsrand sind unzulässig. 
Hinweis: 
Die Geländehöhen sind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. 
Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderungen bezüglich 
wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil eines tieferliegenden Grundstücks erfolgen. 
Im Bauantrag sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen darzustellen. Maßgebend für 
die Ermittlung der Wandhöhen ist die FFOK-Erdgeschoss. 
 

7.5 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur an Gebäuden und baulichen Anlagen zulässig und dürfen nicht über die 
Fassadenoberkante hinausragen.  
Freistehende Werbeanlagen als Werbemasten, Werbestelen oder Fahnenmasten sind innerhalb des 
Geltungsbereiches bis zu einer Höhe von max. 10,00 m zulässig. 
Werbeanlagen dürfen max. 5 % der Fassadenfläche bedecken, insgesamt sind jedoch höchstens 20 m² 
Werbefläche zulässig. Blink- oder Wechselbeleuchtung sowie Spruchbänder sind unzulässig. Auf den 
Grundstücken ist je 1 freistehende Werbeanlage mit einer Größe von höchstens 10 m² zulässig. 
Werbeanlagen sind so zu errichten, dass durch diese Verkehrsteilnehmer auf den öffentlichen 
Verkehrserschließungsstraßen nicht geblendet bzw. irritiert werden. Insbesondere der Verkehr auf der 
Bundesstraße 388 sowie der Staatsstraße 2087 darf durch Werbeanlagen nicht negativ beeinträchtigt 
werden. Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung zulässig und bleiben der 
Einzelgenehmigung vorbehalten. 
 
 

10 ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN/ PFLEGEMASSNAHMEN 
Die in der Plandarstellung definierten Baum-/ Strauchpflanzungen stellen eine 
Mindestanzahl an Pflanzungen dar. Die Anzahl und die Lage der Baum-/ 
Strauchpflanzungen sind mit Ausnahme der straßenraumprägenden Gehölze variabel, 
wobei das planerische Konzept im Grundsatz einzuhalten ist. 
Bei der Mahd sind tierschonende, schneidende Werkzeuge zu verwenden. Die Schnitthöhe 
beträgt 10 - 15 cm. Anfallendes Mähgut ist am darauffolgenden Tag abzufahren und 
ordnungsgemäß zu verwerten. Der Einsatz von Düngung, Pflanzenschutzmitteln und 
Kalkung ist nicht gestattet. Bei der Mahd sind jeweils 10 % Brachestreifen zu belassen. 
Die nachstehenden Gestaltungsmaßnahmen sind dauerhaft zu unterhalten und 
entsprechend u.g. Vorgaben zu pflegen. 
 

10.1 Öffentliche Grünfläche - Straßenbegleitgrün 
Entwicklungsmaßnahmen: 
Für die Ansaat ist eine salzverträgliche Saatgutmischung zu verwenden. 

Pflegemaßnahmen: 
Eine Mahd ist jederzeit nach Bedarf möglich. 

10.2 Private Grünfläche – Freiflächenphotovoltaikanlage 
Alle offenen Flächen innerhalb und außerhalb der Zaunanlage einschließlich des 
umlaufenden Pflegeweges und der Pflegewege im Bereich der Modulflächen sowie 
zwischen Zaunanlage und Geltungsbereichsgrenze sind unbefestigt zu entwickeln, 
dauerhaft zu unterhalten und entsprechend nachstehender Vorgaben anzusäen: 
Entwicklungsmaßnahmen: 
Für die Ansaat ist autochthones Saatmaterial (artenreiches Extensivgrünland mit einem 
Kräuteranteil von 50 %) aus dem Herkunftsgebiet 16 „Unterbayerische Hügel- und 
Plattenregion“ zu verwenden. Alternativ ist eine Mähgutübertragung aus geeigneten 
Flächen in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde möglich 

Pflegemaßnahmen: 
Zur Pflege der Wiesenfläche ist eine max. zweischürige Mahd durchzuführen. 
 erster Schnitt Mitte Juni bis Mitte Juli je nach Aufwuchsmenge, 
 zweiter Schnitt zwischen September und Oktober je nach Zeitpunkt der Erstmahd und 

Witterungsverlauf im Sommer 
 in den ersten 3 – 5 Jahren zusätzliche Schröpfschnitte zulässig 
 Düngung und Einsatz von Pflanzenschutzmittel sind untersagt, ein Mulchen der 

Flächen ist nicht zulässig 
 Mahd mittels Messerbalken, kein Einsatz von Rotations-/ Schlegelmulchen zulässig 
 an Randbereichen ble iben bei jedem Mähgang jeweils 30% der Fläche als 

Reproduktions- und Überwinterungsbereiche für Insekten und Kleintiere unbearbeitet 
 Schnitthöhe min. 10 – 12 cm, Mahd von innen nach außen 
 alternativ Tierbeweidung möglich (ohne Zufütterung, mit Abstimmung uNB) 

10.3 Artenschutzmaßnahmen 
Leuchtmittel 

Bei den Außen-, Parkplatz-, Werbeanlagen und Straßenbeleuchtungen sind ausschließlich 
insektenunschädliche Leuchtmittel (Natriumdampf-Lampen oder LED „warmweiß“ mit max. 
2700 K) zu verwenden. 

Es ist darauf zu achten, dass die Abstrahlung nach oben verhindert und das Licht gezielt 
auf die zu beleuchtenden Flächen d. h. nach unten gerichtetem Licht, gelenkt wird. Strahler 
und Bodenleuchten sind daher nicht zulässig. Die Parkplatz- und Werbebeleuchtung ist 
außerhalb der Öffnungszeiten oder spätestens ab 23:00 bis 06:00 Uhr abzuschalten. 

Schutz vor Vogelschlag 

Zur Vermeidung von Vogelschlag und damit der Tötung von Tierarten ist für Glasflächen 
und Fassaden mit einer Größe von mehr als 5 m² ausschließlich die Verwendung von 
Vogelschutzglas zulässig. 

 

10.4 Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
Einzelbäume 

Auf den dargestellten Standorten sind Bäume der Artenlisten 11.1. oder optional 11.2 zu 
pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Der 
Standort kann bei etwaiger Grundstücksparzellierung durch Verschieben von bis zu 5,00 m 
vom Planeintrag angepasst werden. 

Pro 500 m² nicht überbauter Fläche ist ein Baum der Artenliste 11.1 und/ oder 11.2 zu 
pflanzen. Stellplätze sind mit Bäumen der Artenlisten 11.1 und/ oder 11.2 zu überstellen. für 
jeden fünften Stellplatz ist hierbei ein Baum zu pflanzen. 

Die durch die Pflanzbindung geschützten Bäume sind zu unterhalten und bei Abgang 
artgleich zu ersetzen. 

 

10.5 Schutz und Erhalt bestehender Gehölze 
Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand, insbesondere die im Norden des 
Planungsgebietes befindliche Gehölzgruppe sowie die bestehenden Bäume entlang des 
Gewerberings, sind ggf. vor Beginn der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen zu 
schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 „Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen“ (neueste Fassung) durchzuführen. Die 
Bestimmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege sind zu beachten. 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

8 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Auf eine geringstmögliche Befestigung ist zu achten: untergeordnete bzw. gering belastete 
Verkehrsflächen und sonstige aufgrund ihrer Nutzung nicht zwingend zu befestigende 
Flächen mit Ausnahme aller Bereiche, wo grundwassergefährdende Stoffe anfallen oder 
von denen eine erhöhte Verschmutzungsgefahr ausgeht – sind mit unversiegelten und/ 
oder teilversiegelten Belägen zu befestigen. 
Eine Versiegelung ist nur in dem Umfang zulässig, wie es eine einwandfreie Benutzung der 
Verkehrsflächen erfordert und andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen, wobei 
im Sinne des Bodenschutzes wasserdurchlässigen Deckschichten der Vorrang 
einzuräumen ist. 
Die Stellplätze im Freibereich sind als befestigte Flächen mit Versiegelungsbeschränkung 
auszuführen, wobei der Durchlässigkeitsgrad der Belagsdecke der Durchlässigkeit des 
anstehenden Bodens anzupassen ist. Vorgesehen sind Porenpflaster, Rasenfugenpflaster, 
Sandfugenpflaster, Rasengitterpflaster, Schotterrasen und vergleichbare Beläge. 
Für jeden fünften Stellplatz ist ein Baum der Artenliste 11.1 oder 11.2 zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten. 
Untergeordnete bzw. gering belastete Verkehrsflächen und sonstige aufgrund ihrer 
Nutzung nicht zwingend zu befestigende Flächen sind mit Ausnahme aller Bereiche, wo 
grundwassergefährdende Stoffe anfallen oder von denen eine erhöhte 
Verschmutzungsgefahr ausgeht, mit un- oder teilversiegelten Belägen zu befestigen. 

 
9 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und nicht anderweitig für betriebliche Zwecke 
genutzten Freiflächen innerhalb des Planungsbereiches sind gemäß Art. 7 Abs. 1 BayBO 
wasseraufnahmefähig herzustellen und zu begrünen oder als Pflanzflächen auszubilden. 
Diese sind als Rasen-, Wiesen- oder Pflanzflächen zu gestalten oder flächig mit 
Bodendeckern und/ oder Stauden zu versehen und gegebenenfalls mit Gehölzen zu 
überstellen. 
Eine Befestigung innerhalb dieser Flächen ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, 
Aufenthaltsbereiche und Einfriedungen zulässig. 
 
 

11 ARTENLISTEN 
Es ist auf die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial zu achten. 
Die Verwendung von Nadelgehölzen und Scheinzypressen ist nicht zulässig. 
Zulässig sind alle regionaltypischen Obstgehölze, Nussbäume und Beerensorten. 

 
11.1 Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 14-16 (Straßenraumprofil, falls erforderlich). 

Qualität: vHei, 250-300 (flächige Pflanzungen) 
 Acer campestre  Feld-Ahorn 
 Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
 Quercus robur  Stiel-Eiche 
 Tilia cordata  Winter-Linde 
 Acer pseudoplatanus Bergahorn 
 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
 Prunus padus  Traubenkrische 
und andere standortgerechte Arten. 
 

11.2 Heister und Sträucher 
Mindestqualität Sträucher: 2 x v, Höhe 100 – 150 cm 
 Prunus spinosa  Schlehe 
 Rosa canina  Heckenrose 
 Loncinera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche 
 Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
 Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
 Ligustrum vulgare  Gemeiner Liguster 
 Corylus avellana  Haselnuß 
 Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

 
11.3 Kletterpflanzen 

Mindestqualität Kletterpflanzen: Höhe 60 - 80 cm 
 Hedera helix   Efeu 
 Polygonum aubertii  Schlingenknöterich 
 Parthenozissus tricuspidata Wilder Wein 
 Clematis vitalba   Gemeinde Waldrebe 

 
 
 

In allen nicht angesprochenen Punkten bleiben die textlichen und planlichen Festsetzungen, die 
textlichen Hinweise sowie die Plandarstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan „GE 
Kleinvelden“ sowie seine Deckblätter 1 & 2 unberührt. 

 

9 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG 
Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und 
DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderli-
che Maß zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind 
die Zufahrten und PKW-Stellflächen soweit als möglich versickerungsfähig zu gestalten. 
Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswas-
ser von den Dachflächen und den Grundstückszufahrten möglichst nicht in die Kanalisation 
einzuleiten, sondern mittels breitflächiger Versickerung über die belebte Bodenzone dem 
Untergrund zuzuführen oder über geeignete Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teichanlagen, 
Regenwasserzisternen) zu sammeln. Im Vorfeld ist die ausreichende Sickerfähigkeit des 
Untergrundes nachzuweisen. 
Für eine schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grund-
wasser ist die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) maßgebend.  
Weiterhin sind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem  
Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) zu beachten. 
Bei Dachdeckungen mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50 m² 
überschreiten, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. 
Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach  
DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN EN ISO 
12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen 
Materials ist dann vorzulegen. 
Falls es bei Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem Wasser 
kommen sollte, darf dieses nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. 
Geeignete Schutzmaßnahmen gegen wild abfließendes Wasser und Schichtenwasser sind 
vorzusehen, z. B. die Anordnung des Erdgeschosses mindestens 50 cm über Geländeni-
veau) und die wasserdichte Ausführung des Kellergeschosses (das bedeutet auch, dass  
alle Öffnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchführungen wasserdicht oder anderweitig  
geschützt sein müssen). Detaillierte Empfehlungen zum Objektschutz und baulichen Vor-
sorge enthält die Hochwasserschutzfibel des Bundesumweltministeriums 
(www.bmub.bund.de; Suchbegriff „Hochwasserschutzfibel“). Es wird empfohlen für ausrei-
chenden Überschwemmungsschutz zu sorgen.  
Ein entsprechender Entwässerungsplan ist zusammen mit dem Bauantrag vorzulegen. 
 

10 ARTENSCHUTZ 
Zur Einhaltung des Verletzungs- und Tötungsverbotes nach Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
darf die Baufeldfreimachung grundsätzlich nur in der Zeit vom  
1. Oktober bis Ende Februar erfolgen. Soll die Baufeldfreimachung in der Zeit von 1. März 
bis Ende September erfolgen, so sind ab Anfang März geeignete Vergrämungsmaßnahmen 
(zum Beispiel Überspannung der Flächen mit Flatterbändern oder Bearbeitung des 
Oberbodens in wöchentlichem Abstand) durchzuführen. 
 

11 GEHÖLZPFLANZUNGEN IM STRASSENRAUM 
Bei Baum- und Strauchpflanzungen ist darauf zu achten, dass diese nicht in das 
Lichtraumprofil hineinragen dürfen und die Straße eine lichte Durchfahrtshöhe von 4,0 m 
gewährleisten muss. 
 
 12 DIN-NORMEN 
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren Re-
gelwerke können zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungs-
zeiten in der Gemeinde eingesehen werden. Die betreffenden DIN-Vorschriften usw. sind 
auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt. 
 

13 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die 
vermessenen Grundstücksflächen der Flurnummern 340/3, 1662/4 (Tfl.), 1662/13, 1662/10, 
1662/12, 1662/9 der Gemarkung Neufraunhofen mit einer Fläche von ca. 31.631 m². 
 

14 INKRAFTTRETEN 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

6 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und 
gestalterischen Gründen im Einvernehmen mit den Leitungsträgern unterirdisch erfolgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsor-
gungsleitungen ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren Sträuchern 
ist ein Mindestabstand von 1,50 m ausreichend. 
 

7 EMISSIONEN AUS BENACHBARTER NUTZUNG 
Emissionen (in Form von Geruch, Lärm, Staub, Steinschlag, Insektenflug, Erschütterungen 
usw.) aus angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, welche die ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen entstehen, sind entschädigungslos zu 
dulden. Dies gilt auch zwischen 22:00 Uhr abends und 06:00 Uhr morgens sowie an Sonn- 
und Feiertagen.  
 

8 GRUNDWASSERSCHUTZ 
Die Freilegung von Grundwasser ist beim zuständigen Landratsamt umgehend anzuzeigen. 
Für eine ggf. erforderliche Bauwasserhaltung ist beim zuständigen Landratsamt (Wasser-
recht) rechtzeitig eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 

1 PLANGRUNDLAGE 
Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung wurde vom 
Markt Velden zur Verfügung gestellt.  
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt und als Eigentumsnachweis nicht  
geeignet, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 
 

2 BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken ver-
wendet werden kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 
3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m Höhe) 
zu lagern. Die Oberbodenlager sind oberflächig mit Gründüngung anzusäen. Die Mieten 
dürfen nicht mit Maschinen befahren werden. Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu beach-
ten. 
 

3 DENKMALSCHUTZ 
Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Bodendenkmäler (z.B. Keramik-, Metall-, oder Kno-
chenfunde) sind unverzüglich der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Die aufgefundenen Gegenstände 
und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu be-
lassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmungen des Art. 8 
Abs. 1 und 2 DSchG wird verwiesen. 
 

4 ZULÄSSIGE SCHALLEMISSIONEN 
Für alle innerhalb des Gewerbegebietes zur Ausführung kommenden Nutzungen ist zum 
Bauantrag, bzw. zum Antrag auf Nutzungsänderung ein schalltechnischer Nachweis vorzu-
legen, welcher entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien die 
Einhaltung der angegebenen flächenbezogenen Schallleistungspegel Lw bezogen auf die 
überbaubare Fläche S des jeweiligen Grundstückes bestätigt (Maximalwerte für den flä-
chenbezogenen Schallleistungspegel Lw – bezogen auf die berbaute Fläche S des Grund-
stückes in dB(A) pro m² = 60 db(A) am Tag bzw. 45 db(A) bei Nacht; s. a. Schalltechnische 
Untersuchung des Ing.-büros Sehlhoff vom 27.05.1999). Unabhängig von diesen Festle-
gungen dürfen Geräuschimmissionen (Beurteilungspegel) eines Betriebes auf den benach-
barten Grundstücken im Gewerbegebiet die diesbezüglich geltenden Immissionsrichtwerte 
der TA-Lärm nicht überschreiten. Bei Bauanträgen für Betriebsleiterwohnungen ist eine 
schalltechnische Berechnung zu verlangen, welche die Einhaltung der Immissionsrichtwer-
te entsprechend der TA-Lärm bestätigt.  
 

5 NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des 
AGBGB Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfol-
gende Abstände einzuhalten: 
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe, 
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe, 
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher als 2,00 m. 

 

Flurnummer (Beispiel) 
 
Flurstücksgrenze mit Grenzstein 
 
Bauverbotszone 
(20 m zum Fahrbahnrand der B 388, St2087 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 FStG) 
 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
Gewerbegebiet  
 
Sondergebiet 

 
Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

 
Baugrenze:  Die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbau-

baren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen 
festgesetzt. 

Baugrenze:  Nur für Stellplätze / Terrassen / Balkone / Nebenanlagen. 
 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
 
Straßenbegrenzungslinie 
 
Sichtflächen (gemäß Festsetzungen durch Text Ziffer 5.1) 
 
Private Verkehrsflächen 
 
Ein-/ Ausfahrt 
 
Eingang 
 
Bezugspunkt Höhenlage baulicher Anlage (gemäß Festsetzungen durch 
Text siehe 2.2.2) 

 
Versorgungsflächen und Abwasserbeseitigung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

Hochspannungsfreileitung  
 

Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 

Öffentliche Grünfläche – Straßenbegleitgrün 
 
private Grünfläche mit Pflanzgebot, außerhalb Zaun, Bestand 
 
privater innerbetrieblicher Pflegeweg innerhalb Zaun, Bestand 

 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Gehölzgruppe, Baum-/ Strauchpflanzung, flächig, bestehend, zu erhalten 
 

Einzelgehölz – bestehend 
 

Einzelgehölz - geplant 
 

 
Sonstige Planzeichen 
 

Stellplätze 
 
Nutzungsschablone 
1 Art der baulichen Nutzung 
2 Grundfläche 
3 Geschossflächenzahl 
4 Dachform/ Dachneigung 
5 Wandhöhe/ Firsthöhe 
 
Vermaßung (Beispiel) 
 
Einfriedung, Planung (gemäß Festsetzungen durch Text Ziffer 7.3) 
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